
In Gemeinden  ohne WahIsprengeleinteilung  am Gebäude  des Gemeindewahllükales  anschlagen.  In Gemeinden  mit  Wahlsprengeleinteilung  als
allgemeinen  öffentlichen  Anschlag  verwenden.

Durchschrffl  In jedem  krll  unverzüglrch  ün die Bezirkswahlbehörde  absenden  (nrcht  in StatutarstMten)!

Gemeindeamt: 3521
Poitleitzahl

Nöhagen

Kundmachung
über Verfügungen der Gemeindewahlbehörde  / in Statutarstädten  der Bezirkswahlbehörde  vor  der  Wahl

Anlässlich der Nationalratswahl  am 29. September 2024 wird gemäß  Er 52 Abs. 3 der Nationalrats-WahIordnung  1992  - NRWO,

BGBI. Nr. 471, zuletzt geändert  durch BGBI. I Nr. 13C)/2ü23, verlautbart:

1. Wahllokal(e)  und  dazugehörige  Verbotszone(n):  ')

Bezerchnung:  Adresse:  Verbotszoneusw.:

I Nöhagen,  Gemeindeamt  3521  Nöhagen  2ü  2€) m

ll Stixendorf,  GH Angerer  361ü  Stixendorf  23  20 m

Ill Weinzierl  am Walde,  Arzthaus  361C) Weinzierl  am Walde  5ü  2C) m

IVReichau,  Feuerwehrhaus  3521Reichau5a  20m

V Großheinrichschlag,  Volksschule  3611  St. Johann  (bei  Großheinrichschlag)  2 2C) m

Sollten in erner Gemeinde  mit  WahlsprengeleinteHung  elnzelne Wahllokale  für  Wahlkartenwählerinnen  und Wahlkartenwähler  nicht  zugelassen  sein (nur  möglich,  in Ge-

Muden, rn denen mehrere Wahllokale  untergebmchtsrnd, wovon  zumindest  eines  ftJr  Wühlkartenwählerinnen  und Wahlkartenwöhlerzulässig  sein muss), so ist dies neben

oder  unter  derAdresse  des Wahllokales  mit  den Worten,keine  Wahlkartenwählerrnnen  und WahlkartenvWjhler"besonders  zu vermerken.

2. Wahlzeit  von..........Oa:QQ.............bis.......!?,;Q.0. ....Uhr  **)
Während  der Wahlzeit  ist die Stimmabgabe  durchgehend  möglich.  Als Urkunden  oder  amtliche  Bescheinigungen  zur Feststellung  der Identität  kommen

insbesondere  in Betracht:  Personalausweise,  Pässe und Führerscheine,  überhaupt  alle amtlichen  Lichtbildausweise.

Der  Meldezettel  oder  die  amtliche  Wahlinformation  sind  zum  Nachweis  der  Identität  n i c h t geeignet.

3. AmWahItagistinnerhalbderVerbotszone(VerbotszoneistdasGebäude,indemsicheinWahllokalbefindet,fernerdieinPunkt1alsVerbots-

zone  näher  beschriebenen  Flächen,  wie  etwa  der  Umkreis  in Metern,  Gehsteige,  Verkehrsflächen  usw.)

fülgendes  verboten:

a) jede Art der Wahlwerbung,  insbesondere auch durch  Ansprachen  an die Wählerinnen  und  Wähler,  durch  Anschlag  oder  Verteilen  von

Wahlaufrufen,  Listen  der  Kandidatinnen  und  Kandidaten  und  dergleichen,

b) jede  Ansammlung  von  Personen,  sowie

c) das Tragen von Waffen jeder Art (das Verbot  des Tragens  von Waffen  bezieht  sich nicht  auf jene  Waffen,  die  am  Wahl-

tag vün im Dienst befindlichen Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes  und Justizwachebeamten  nach ihren  dienstlichen

Vorschriften  getragen  werden  müssen).

4. Übertretungen  dieser Verbote werden von  der BezirksverwaItungsbehörde  mit  einer  Geldstrafe  bis zu 218  € , im Fall der  Uneinbringlichkeit

mit  Ersatzfreiheitsstrafe  bis zu zwei  Wochen  geahndet.

Kundmachung

angeschlagen  am 30.07.2024

abgenommen  am!!!.*Qi':.?:Q?:4

")  Weitere Wahllokale auf einem Ergänzungsblatt  anfuhren.

")  Besondere Wahlzeiten  neben der Adresse des betreffenden  Wahllokales

Kundmachung IVerlügungen Gemeindewahlbehörde mit [)urchschlag) -  NRW24 iNX 2(]3)


